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RS OGH 1978/12/12 5Ob715/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1978

Norm

ABGB §484

Rechtssatz

Wird ein Fahrt- und Wegerecht nicht nur für die Bewohnung und Bewirtschaftung des Hauses, sondern für Fahrten

vom und zu einem neuerrichteten Lagerhaus in Anspruch genommen, liegt eine unzulässige Servitutserweiterung vor.

Entscheidungstexte

5 Ob 715/78
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